
VERLANGEN 

der Bundesrätinnen Korinna Schumann, 

Genossinnen und Genossen 

gern.§ 54 Abs. 3 GO-BR auf namentliche Abstimmung 

Die unterzeichneten Bundesrätinnen verlangen 

über den Antrag, gegen den Beschluss des Nationalrates vom 27. April 2023 betreffend 
ein Bundesgesetz über die Wiener Zeitung GmbH und Einrichtung einer 
elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes - WZEVI­
Gesetz (3293/A und 2013 d.B.) keinen Einspruch zu erheben, 

eine namentliche Abstimmung. 
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